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Allgemeine Genehmigung der Ortskirchensteuerbeschlüsse 
der Diözese Fulda (hessischer Anteil) für die Rechnungs-
jahre (Kalenderjahre) 2017, 2018 und 2019

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch die 
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande 
Hessen (Kirchensteuergesetz) in der Fassung vom 12. Februar 1986, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2014 (GVBl.   
S. 283), genehmige ich für die Rechnungsjahre (Kalenderjahre) 
2017, 2018 und 2019 allgemein alle Kirchensteuerbeschlüsse der 
Kirchengemeinden der Diözese Fulda, die als Ortskirchensteuer die 
Erhebung einer Abgabe nach den Grundsteuermessbeträgen und/
oder die Erhebung eines Kirchgeldes vorsehen, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:

Die Ortskirchensteuer kann im Rahmen folgender Höchstsätze als 
Abgabe nach den Grundsteuermessbeträgen und/oder als Kirchgeld 
festgesetzt werden:

1. Die Abgabe nach den Grundsteuermessbeträgen kann bis zu der 
Höhe, wie sie in den vorangegangenen Jahren allgemein geneh-
migt war (20 Prozent der Messbeträge der Grundsteuer), erho-
ben werden.

2. Die Ortskirchensteuer kann

a) als festes Kirchgeld bis zum Höchstsatz von 10 Euro jährlich 
erhoben werden oder

b) als gestaffeltes Kirchgeld nach der Höhe der Einkünfte oder 
Bezüge oder des zur Einkommensteuer herangezogenen Ein-
kommens oder nach anderen festen Maßstäben festgesetzt 
werden, wobei der Mindestsatz 4 Euro und der Höchstsatz 
40 Euro jährlich beträgt.

3. Ländliche Kirchengemeinden können anstelle der Abgabe nach 
den Grundsteuermessbeträgen ein angemessenes gestaffeltes, 
nach festen und gleichmäßigen Grundsätzen festgestelltes 
Kirchgeld erheben, das an die Höchstgrenze von 40 Euro nicht 
gebunden ist, jedoch 400 Euro jährlich nicht übersteigen darf. 

Steuerbeschlüsse, die über die unter Ziffern 1 bis 3 genannten Sätze 
hinausgehen, bedürfen der Genehmigung im Einzelfall, die unter 
Vorlage des Haushaltsplanes nach Zustimmung der kirchlichen 
Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium zu beantragen ist. 

Wiesbaden, den 4. Juli 2016

Hessisches Kultusministerium 
Z.3 - 870.400.000 - 00139
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Förderrichtlinie nach § 1 Abs. 4 Satz 3 des Gesetzes zur 
Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und 
Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionspro-
gramm (Kommunalinvestitionsprogrammgesetz – KIPG) 
vom 25. November 2015 (GVBl. S. 414)  zur Umsetzung des 
Programmteils Krankenhäuser

1. Grundlage

 Nach § 1 Abs. 1 Satz 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 und § 2 
Abs. 3 Satz 1 KIPG werden ausgewählten Krankenhausträgern 
auf Antrag Darlehen für Investitionen in  prioritäre Maßnahmen 
bis zu einer Gesamthöhe von 77 Millionen Euro gewährt. Die 
Tilgung der Darlehen erfolgt nach § 2 Abs. 3 Satz 2 KIPG zu 
zwei Dritteln durch das Land und zu einem Drittel durch die 
Krankenhausträger. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer 
Zuwendung oder Abschluss eines Darlehens für eine bestimmte 
Maßnahme besteht nicht. 

 Die Förderung erfolgt nach Maßgabe der Vorläufigen Verwal-
tungsvorschriften (VV) zu § 44 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung (LHO) inklusive der Anlagen 2 und 3 sowie dem Muster 
5 und der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Gesetzes zur 
Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Kran-
kenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm 
(Kommunalinvestitionsprogrammgesetz – KIPG) vom 25. No-
vember 2015 (GVBl. S. 414) zur Umsetzung des Programmteils 
Kommunale Infrastruktur, soweit sich aus den nachfolgenden 
Regelungen nichts anderes ergibt.

2. Förderung

 Die Förderung der Krankenhausträger nach dem KIPG erfolgt 
als Einzelförderung. Förderungsfähig sind  Maßnahmen, die 
nach dem Hessischen Krankenhausgesetz in entsprechender 
Anwendung des § 25 HKHG 2011 in der bis zum 31. Dezember 
2015 gültigen Fassung förderfähig sind und sich auf der zuletzt 
gültigen Anmeldeliste nach § 24 Abs. 2 HKHG 2011 befanden. 
Die in der Anmeldeliste genannten Maßnahmen können dabei 
inhaltlich an aktuelle Erfordernisse angepasst werden. Geför-
dert werden im Rahmen des KIPG Maßnahmen an unverzicht-
baren Notfallstandorten außerhalb der Ballungsgebiete und 
Maßnahmen an Spezialkliniken mit überregionaler Bedeutung. 
Die ausgewählten Krankenhausträger und die in Frage kom-
menden Fördersummen ergeben sich aus der Anlage zu dieser 
Richtlinie.

3. Anrechnung

 Eine Anrechnung auf die Jahrespauschale nach § 23 Abs. 5 Satz 
1 HKHG 2011 in der ab 1. Januar 2016 gültigen Fassung erfolgt 
nur für den Darlehensanteil (zwei Drittel), der vom Land getilgt 
wird. Die Darlehenszinsen, die das Land für die ersten zehn 
Jahre der Finanzierung trägt, werden nicht angerechnet.

4. Bewilligungsstelle, Antragsverfahren

 Bewilligungsstelle ist die Wirtschafts- und Infrastrukturbank 
Hessen (WIBank). Die Anträge der für die Förderung in Frage 
kommenden Krankenhausträger sollen in schriftlicher und elek-
tronischer Form nach dem von der Bewilligungsstelle vorgege-
benen Muster bis spätestens 30. Juni 2016 an die WIBank zu 
stellen. 

5. Baufachliche Prüfung

 Abweichend von Ziffer 7 der Förderrichtlinie zur Umsetzung 
des KIPG prüft die WIBank die Förderfähigkeit der Maßnahmen 
in entsprechender Anwendung des § 25 HKHG 2011 in der bis 
31. Dezember 2015 geltenden Fassung und der Fördermaßstäbe, 
wie sie sich aus der Förderrichtlinie zum HKHG 2011 ergeben1.  
Hierbei wird auch geprüft, ob die vom Antragsteller zur För-
derfähigkeit und zur Abgrenzung der Investitionskosten von 
den Instandhaltungskosten gemachten Angaben plausibel sind.

6. Berichts- und Nachweispflichten

 Die Krankenhausträger haben den Beginn der Maßnahme der 
WIBank anzuzeigen und haben jährlich bis zum 31. Dezember 
über den Stand der Maßnahme und, sobald erfolgt, deren Ab-
schluss zu berichten.

7.  Inkrafttreten

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in 
Kraft.

Wiesbaden, den 5. Juli 2015

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration
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1  zu finden unter: „hsm.hessen.de/Gesundheit/Gesundheitsversor-
gung/Krankenhauswesen“




